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Zur Entstehung der Leitlinien im deutsch-
sprachigen Raum und speziell in der Schweiz
Leitlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungspsychiatrie für die Begutachtung psychischer Störungen

R. Marelli, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungspsychiatrie

Mit Guidelines werden auch in der Medizin seit
Jahren wissenschaftliche Kenntnisse und Er-
fahrungen systematisch in einem geordneten
deklarierten Prozess gesammelt, evaluiert und 
als klinische Handlungsanweisungen formuliert
[1]. Auch die FMH machte Guidelines zu einem
wichtigen Thema und stellte für deren Ver-
fassung Regeln auf [2]. Dabei entstanden vor-
wiegend therapeutische Richtlinien, während
die Qualitätssicherung im Bereiche der Begut-
achtung und speziell der psychiatrischen Begut-
achtung zuhanden von Versicherungen ver-
gleichsweise spät Eingang in die deutschspra-
chige medizinische Literatur fand [3]. Heute
stehen in Deutschland ausführliche Leitlinien
zum Thema der «Ärztlichen Begutachtung in 
der Psychosomatik/psychotherapeutischen Me-
dizin – Sozialrechtsfragen» zur Verfügung [4],
doch beziehen sich diese naturgemäss auf die
Rechtsprechung in Deutschland und sind nicht
ohne weiteres auf schweizerische Verhältnisse
anwendbar [5]. In der Schweiz äusserten sich
Schneeberger [6] und Marelli [7] schon früh zu
den Fragestellungen und Schwierigkeiten der
psychiatrischen Begutachtung im Bereich der
Sozialversicherungen und speziell auch im
Hinblick auf die Begutachtung somatoformer
Störungen. Es war Fredenhagen [8], welcher eine
umfassende juristisch-medizinische Synopsis im
Sinne von Guidelines für die medizinische Be-
gutachtung herausgab. Im Kapitel «Psychiatrie»
äusserte sich Marelli zur psychiatrischen Unter-
suchung und Begutachtung im Auftrag einer
Versicherung, zwar mit Handlungsempfehlun-
gen, aber ohne den Anspruch, Standards von
Guidelines zu genügen. Das Defizit anerkannter
Qualitätsstandards in der Schweiz führte 1996,
lange bevor das Thema der Invalidisierung 
einen prominenten Platz in Politik und Medien
und auch in der juristisch-medizinischen Lite-
ratur [9] fand, zur Gründung der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Versicherungspsychiatrie
(SGVP).

Die Schweizerische Gesellschaft 
für Versicherungspsychiatrie

Die SGVP ist ein Verein, dessen ordentliche Mit-
glieder Fachärzte für Psychiatrie und Psycho-
therapie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie mit mehrjähriger Erfah-
rung auf dem Gebiet der Begutachtung zuhan-
den von Versicherungen sind. Die SGVP ist als
angegliederte Gesellschaft der Schweizerischen
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie
(SGPP) deren Zielen verpflichtet. Die SGVP för-
dert die Fortbildung und die Qualitätskontrolle
auf ihrem Gebiet und sie hält regelmässig
wissenschaftliche Sitzungen ab. 

Bereits 1997 wurden an der ersten Jahres-
tagung die Qualitätsanforderungen an ein
psychiatrisches Gutachten umrissen. Im Jahr
1998 befasste sich die wissenschaftliche Tagung
insbesondere mit psychogenen Störungen nach
Unfällen und widmete sich hierbei diagno-
stischen Leitlinien für die Begutachtung bei
Anpassungsstörungen und bei der posttrauma-
tischen Belastungsstörung. Ab 1999 wurde der
wissenschaftliche Diskurs im Rahmen eines
zweimal jährlich erscheinenden versicherungs-
psychiatrischen Bulletins fortgeführt. Im «Bulle-
tin» erscheint seither regelmässig eine Übersicht
der aktuellen Literatur in Begutachtungsfragen.
Im Jahr 1999 befasste sich die Gesellschaft 
an ihrer Jahrestagung spezifisch mit dem Qua-
litätsmanagement bei Begutachtung somato-
former Störungen. Klaus Foerster, Tübingen,
referierte zum Thema des medizinischen Qua-
litätsmanagements bei der Begutachtung soma-
toformer Störungen und Ulrich Meyer-Blaser,
Bundesrichter am Eidg. Versicherungsgericht,
über die Anforderungen an die psychiatrische
Begutachtung im Hinblick auf die Beurteilung
der Zumutbarkeit in der Invaliditätsbemessung. 

In einer unter den Mitgliedern der SGVP
durchgeführten Umfrage wurde die bisher übli-
che Form der Erstattung von Gutachten im
Versicherungsbereich untersucht. Dabei zeigte
sich die Einheitlichkeit des Vorgehens bei der
psychiatrischen Begutachtung, was das Akten-
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studium, die Erhebung der Anamnese, die Auf-
nahme des Untersuchungsbefundes und die
Beurteilung betraf, aber ebenso die Uneinheit-
lichkeit beim zeitlichen Aufwand für ein Gut-
achten, bei der Anwendung psychometrischer
Verfahren und einiger anderer weniger rele-
vanten Punkte. Das Fazit lautete dahingehend,
dass in erster Linie formale Kriterien für die
psychiatrische Begutachtung zuhanden von Ver-
sicherungen geschaffen werden müssen, wenn
man sich nicht dem Vorwurf der Unwissen-
schaftlichkeit aussetzen will. 

Die Zunahme der Rentenbezüger 
in der Eidg. Invalidenversicherung

Als sich ein starker Anstieg der Zahl der Renten-
bezüger bei der Invalidenversicherung [10]
abzuzeichnen begann, lag es nahe, die qualita-
tiven Aspekte der Begutachtung im Zusammen-
hang mit der Invalidenversicherung im Jahr
2000 gesondert zu bearbeiten. Es referierten dazu
Beatrice Breitenmoser, Vizedirektorin, Abteilung
Invalidenversicherung des BSV, Bern, zur Bedeu-
tung der psychiatrischen Begutachtung in der IV,
Walter Böhni, Psychiater in Tann-Rüti, zu den
verlaufsbestimmenden Faktoren und Werner
Durrer, Direktor der IV-Stelle Luzern, zu Fragen
im Hinblick auf die Abklärung der beruflichen
Wiedereingliederung. Im Jahr 2001 wurden die
qualitativen Aspekte erneut im Rahmen der
gesamten Gesellschaft an ihrer Arbeitstagung
erörtert. Paul Hoff, damals kommissarischer
Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie des Universitätsklinikums der RWTH
Aachen, sprach zu den Qualitätsanforderungen
an die Diagnostik, Hans Georg Kopp, Psychiater,
Rehaklinik Bellikon, zur Bewertung der diagno-
stischen Befunde im Hinblick auf die Arbeits-
fähigkeit und Thomas Weber, Psychiater in
Basel, zu Fehler und Fallen in der Begutachtung. 

Die Erarbeitung der Leitlinien für die 
Begutachtung psychischer Störungen 
zuhanden von Versicherungen 

Sämtliche bis dato von der SGVP durchge- 
führten Erhebungen und Arbeiten wurden im
Verlaufe des Jahres 2002 von einer Arbeitsgruppe
Qualitätsleitlinien der SGVP, bestehend aus
freipraktizierend und in der Institution tätigen
Psychiatern, analysiert und ausgewertet. Sie
ergänzte die Bestandesaufnahmen mit Publi-
kationen aus dem deutschsprachigen Raum und
speziell auch weiteren schweizerischen Publika-

tionen zur psychiatrischen Begutachtung, ins-
besondere zur Frage, wie ein medizinisches Gut-
achten erstellt werden soll, von Kind [11], gene-
rell zu den Anforderungen an psychiatrische
Gutachten von Gmür [12], zur Bedingtheit der
ärztlichen Aussage im Gutachten von Meine
[13], zur sozialmedizinischen Begutachtung von
Migrantinnen und Migranten in der Schweiz
von Ebner [14], zu den Grenzen der juristischen
Würdigung von medizinischen Gutachten im
Bereich des Sozialversicherungsrechts von Grü-
nig [15], zur Vollständigkeit der Dokumentation
von Meine [16] und generell zur psychiatrischen
Begutachtung von Foerster [17] und von Rosatti
[18], zur sozialmedizinischen Begutachtung
auch von Schneider, Henningsen und Rüger [19]
sowie speziell zur Zusammenarbeit zwischen
Richter und Arzt von Meyer [20] und von Mosi-
mann [21]. Als besonders wesentlich wurde der
vom Eidg. Versicherungsgericht erstellte Krite-
rienkatalog zur Beurteilung medizinischer Stel-
lungnahmen herangezogen [22].

Diese Vorgaben überarbeitete eine Konsen-
suskonferenz der SGVP im Jahr 2002, zu der alle
Mitglieder eingeladen wurden. Die Redaktion
der solchermassen überarbeiteten Leitlinien er-
folgte wiederum durch die Arbeitsgruppe Quali-
tätsleitlinien der SGVP. 

Im Jahr 2003 nahm der Vorstand der
Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie 
und Psychotherapie die Leitlinien zustimmend
zur Kenntnis und gab gleichzeitig die Empfeh-
lung ab, dass Psychiater neben ihrer gutachter-
lichen auch eine klinisch diagnostisch-thera-
peutische Tätigkeit ausüben sollen. Dieses Po-
stulat ist dadurch erfüllt, dass Fachärzte für
Psychiatrie und Psychotherapie den Fortbil-
dungskriterien der Fachgesellschaft genügen
müssen, welche eine diagnostisch-therapeuti-
sche Tätigkeit voraussetzen. Am 13. November
2003 konnten die Qualitätsleitlinien durch die
Generalversammlung der SGVP genehmigt und
in Kraft gesetzt werden.

Die Adressaten der Leitlinien 
und bisherige Reaktionen

In der kurzen Zeit des Bestehens stiessen die Leit-
linien bisher auf grosses Interesse. Die Psychia-
ter erhielten wertvolle Empfehlungen für den
formalen Aufbau eines Gutachtens im Sozial-
versicherungsrecht und die Juristen schätzten
vor allem die Ausführungen über den Stellen-
wert des psychiatrischen Gutachtens im Kontext
des Versicherungsrechts und hier insbesondere
den Hinweis auf die Unterschiedlichkeit des
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juristisch-normativen Denkens gegenüber dem
auf empirische Forschung ausgerichteten medi-
zinischen Ansatz. Meyer [5] erachtete verschie-
dene in den Leitlinien festgehaltene Anforde-
rungen als geeignet, zu einer Qualitätssteigerung
und einer die massgebenden rechtlichen Kon-
zepte berücksichtigenden Begutachtungspraxis
beizutragen.

Mit der Veröffentlichung in der Schweize-
rischen Ärztezeitung will die SGVP die ersten in
der Schweiz erarbeiteten psychiatrischen Leit-
linien für die Begutachtung den gutachterlich
tätigen Kolleginnen und Kollegen, interessierten
Anwendern des Sozialversicherungsrechts, ins-
besondere Juristinnen und Juristen in der Ver-
waltung und den Sozialversicherungsgerichten
in den Kantonen und dem Eidgenössischen
Versicherungsgericht, näherbringen.
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